
Stadt Schwäbisch Hall

Betriebssatzung für die 
Abwasserbeseitigung Stadt Schwäbisch Hall

vom 28. Juni 2000

Aufgrund von § 4  der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und § 3
Abs. 2 des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) hat der Gemeinderat der Stadt Schwäbisch
Hall am 28. Juni 2000 die folgende Betriebssatzung für die Abwasserbeseitigung der
Stadt Schwäbisch Hall beschlossen:

Artikel 1

Betriebssatzung für die
Abwasserbeseitigung Stadt Schwäbisch Hall 

§ 1 Unternehmensgegenstand

(1) Die Stadt Schwäbisch Hall erfüllt ihre Aufgaben als Beseitigungspflichtige für Ab-
wasser  nach dem Bundes- und Landesrecht sowie den ortsrechtlichen Regelungen in
der Rechtsform eines Eigenbetriebs. 

(2) Durch diese Satzung werden weder Rechte noch Pflichten in Bezug auf die Ab-
wasserbeseitigung begründet, aufgehoben oder verändert. 

(3) Der Betrieb wird als Eigenbetrieb nach den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes
geführt.

(4) Der Eigenbetrieb kann alle seinen Gegenstand fördernden oder ihn wirtschaftlich
berührenden Geschäfte betreiben; dies gilt insbesondere für abwasserwirtschaftliche
Betätigungen. Er kann sich an privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Betrieben
beteiligen.  Er  kann  Betriebsführungen  übernehmen,  wenn  der  zu  führende
Betrieb/die  zu  führende  Einrichtung  Berührungspunkte  mit  dem  Unternehmens-
gegenstand des Eigenbetriebs aufweist.

(5) Der Betrieb kann aufgrund von Vereinbarungen sein räumliches Aufgabengebiet
auf andere Gemeinden oder Teile davon ausdehnen. 

§ 2 Name

(1) Der Eigenbetrieb führt den Namen

Abwasserbeseitigung
Stadt Schwäbisch Hall.

(2) Der Betrieb hat seinen Sitz in Schwäbisch Hall.

§ 3 Stammkapital, Gewinnausschluss

(1) Von der Festsetzung eines Stammkapitals nach § 12 Abs. 2 des Eigenbetriebsge-
setzes wird abgesehen. 

(2) Der Eigenbetrieb schließt die Absicht der Gewinnerzielung aus. 

§ 4 Organe

Organe des Eigenbetriebs sind der Gemeinderat, der Oberbürgermeister und die Be-
triebsleitung. Die Zuständigkeit beschließender Ausschüsse richtet sich nach § 6.

§ 5 Gemeinderat

(1) Der Gemeinderat  beschließt  über alle Angelegenheiten,  die ihm durch die Ge-
meindeordnung,  das  Eigenbetriebsgesetz  und  diese  Betriebssatzung  vorbehalten
sind. 

(2) Der Gemeinderat kann den beschließenden Ausschüssen (§ 6) Weisungen ertei-
len,  jede  Angelegenheit  an  sich  ziehen  und  Beschlüsse  der  beschließenden  Aus-
schüsse ändern oder aufheben, solange sie nicht vollzogen sind.

§ 6 Beschließende Ausschüsse

(1) Die nach § 3 der Hauptsatzung gebildeten beschließenden Ausschüsse sind auch
für die Angelegenheiten des Eigenbetriebs im nachstehend genannten Rahmen zu-
ständig:
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Beschließender Ausschuss Sachliches Zuständigkeitsgebiet

Verwaltungs-  und  Finanzaus-
schuss

Kaufmännische,  betriebswirtschaftliche,  finanz-
wirtschaftliche  und  abgabenrechtliche  Ange-
legenheiten sowie Angelegenheiten, für die kein
anderer beschließender Ausschuss zuständig ist

Bau- und Planungsausschuss Technische  Angelegenheiten,  insbesondere
technische  Planungen,  Bauten,  technischer  Be-
trieb einschließlich dazugehöriger Vergaben

Personal-  und  Organisationsaus-
schuss

Personalangelegenheiten,  sofern  der  Ausschuss
nach der Hauptsatzung für städt. Bedienstete zu-
ständig ist.

(2) Die Zuständigkeiten zur Entscheidung anstelle des Gemeinderats richten sich nach
§ 9. Die beschließenden Ausschüsse beraten in ihrem sachlichen Zuständigkeitsgebiet
alle Angelegenheiten des Eigenbetriebs vor, die der Entscheidung des Gemeinderats
vorbehalten sind. 

§ 7 Oberbürgermeister

(1)  Dem Oberbürgermeister  kommen  die  nach  dem Eigenbetriebsgesetz  vorgese-
henen Aufgaben zu, insbesondere die Weisungs- und Anordnungsrechte nach § 10
EigBG  sowie  die  Aufgaben  als  Dienstvorgesetzter  und  oberste  Dienstbehörde  der
beim Eigenbetrieb beschäftigten Bediensteten nach § 11 Abs. 5 EigBG. 

(2) In dringenden Angelegenheiten des Eigenbetriebs, deren Erledigung nicht bis zu
einer Sitzung des Gemeinderats  oder des zuständigen beschließenden Ausschusses
aufgeschoben  werden  kann,  entscheidet  der  Oberbürgermeister  anstelle  des  Ge-
meinderats oder des zuständigen beschließenden Ausschusses. 

§ 8 Betriebsleitung

(1) Zur Leitung des Eigenbetriebs wird eine Betriebsleitung bestellt.

(2) Die Betriebsleitung wird im Rahmen ihrer jeweiligen Zuständigkeiten von den De-
zernenten  wahrgenommen.  Bei  Meinungsverschiedenheiten  entscheidet  der  Ober-
bürgermeister. 

(3) Der Betriebsleitung obliegt  insbesondere die laufende Betriebsführung und die
Entscheidung  in  allen  ihr  übertragenen   Angelegenheiten  des  Betriebs  (§  9).  Zur
laufenden  Betriebsführung   gehört  die  Bewirtschaftung  derim  Erfolgsplan  veran-
schlagten Aufwendungen und Erträge und alle sonstigen Maßnahmen, die zur Auf-
rechterhaltung und Wirtschaftlichkeit des Betriebs notwendig sind.

(4) Jeder Betriebsleiter ist berechtigt, den Eigenbetrieb alleine zu vertreten. Für den
Fall der Verhinderung bestellt die Betriebsleitung für den Technischen und den Kauf-
männischen Betriebsleiter je einen Stellvertreter. 

(5)  Die  Betriebsleitung  hat  den Oberbürgermeister  und den Verwaltungs-  und Fi-
nanzausschuss zum Ende eines jeden Kalenderhalbjahres über die Entwicklung der
Erträge und Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplans schrift-
lich zu unterrichten. Über wichtige Angelegenheiten hat sie ihn unverzüglich zu un-
terrichten.

(6)  Die  Betriebsleitung  hat  dem Fachbeamten  für das  Finanzwesen  der  Stadt  alle
Maßnahmen  mitzuteilen,  welche  die  Finanzwirtschaft  der  Stadt  berühren.  Sie hat
ihm insbesondere den Entwurf des Wirtschaftsplans mit Finanzplanung, des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts sowie die Berichte nach Absatz 5 rechtzeitig zuzu-
leiten. 
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Anlage 1 zur Betriebssastzung
Abwasserbeseitigung Stadt Schwäbisch Hall

§ 9 Abgrenzung der Zuständigkeiten 
der Organe/Ausschüsse (€-Fassung)

(1) Die in der nachstehenden Tabelle in den Spalten 3 bis 6 genannten Organe bzw.
die nach § 6 jeweils sachlich zuständigen beschließenden Ausschüsse entscheiden in
den in Spalte 2 genannten Angelegenheiten im Rahmen der dort genannten Werte,
Leistungen,  Gegenleistungen,  Beträge,  Entgelte,  Kosten  (Wertgrenzen)  oder  im
Rahmen der verbalen Beschreibung in den Spalten 3 - 6. Die Abkürzung T€ bedeutet
1.000 Euro. Soweit die Zuständigkeit nicht kraft Gesetzes besteht, gilt sie als auf das
genannte Organ bzw. den beschließenden Ausschuss übertragen. 

Nr.  Angelegenheit Betriebs-
leitung

Beschließender 
Ausschuss

Ge-
meinde-

rat
bis zu

T€
mehr als

T€ 
bis zu

T€
mehr als

T€
1 2 3 4 5 6
1 Erwerb  von  Grund-

stücken  und  grund-
stücksgleichen  Rech-
ten,  bei  einer  Gegen-
leistung im Einzelfall

50 50 250 250

bei Veräußerung 15 15 125 125

2 a)  Ausführung  eines
Bauvorhabens (Baube-
schluss)  und  Geneh-
migung  der  Bauun-
terlagen sowie Bewirt-
schaftung  sonstiger
Mittel im Rahmen des
Vermögensplans  bei
voraussichtlichen bzw.
tatsächlichen Gesamt-
kosten im Einzelfall

50 50 250 250

b)  Vergabe  von  Auf-
trägen  im  Rahmen
genehmigter  Kosten-
anschläge  und  im
Rahmen  des  Vermö-
gensplans  bei  voraus-
sichtlichen  bzw.  tat-
sächlichen  Gesamt-
kosten im Einzelfall

50 50 250 250

3 Erwerb  anderer
Gegenstände  des
Anlagevermögens, bei
einer   Gegenleistung
im Einzelfall

50 50 250 250

bei Veräußerung 15 15 125 125

4 a)  Übernahme  von
Bürgschaften  und
Verpflichtungen  in
Gewährverträgen  so-
wie den Abschluss der
ihnen  wirtschaftlich
gleichkommenden
Rechtsgeschäfte   im
Rahmen  der  gesetzli-
chen Vorschriften, bei
einem  Betrag  oder
Wert im Einzelfall

150 0 0 150

b)  Bestellung  von
sonstigen Sicherheiten
und  Übernahme  von
Schuldverpflichtungen
(ausgenommen
Kreditaufnahmen)  im
Einzelfall

50 50 250 250
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5 Verträge  über  die
Nutzung  von  Grund-
stücken oder bewegli-
chen  Vermögens-
gegenständen  mit
einem  Nutzungsent-
gelt

25 25 120 120

6 Aufnahme von Kredi-
ten  im  Rahmen  der
Gesamtkrediter-
mächtigung

unbe-
grenzt

7 Führung von Rechtss-
treitigkeiten  und  Ab-
schluss  von  Verglei-
chen bei einem Streit-
wert

25 25 100 100

8 a)  Verzicht  auf  An-
sprüche  im  Einzelfall
im Betrag

10 10 50 50

b)  Stundung von  An-
sprüchen 
     bis   24 Monate 10
     über 24 Monate 0 unbe-

grenzt

     bis   12 Monate 50
     über 12 Monate 0 unbe-

grenzt
c)  Niederschlagung
von  Ansprüchen  im
Betrag von 

10 10 50 50

9 Gewährung  von  Ge-
haltsvorschüssen  und
Darlehen  an  die  Be-
triebsleiter

nach allge-
meinen
Grund-
sätzen

10 Gewährung  von  Frei-
gebigkeitsleistungen
im Einzelfall

1 1 15 15

11 Zustimmung zu

a) erfolggefährdenden
Mehraufwendungen
des  Erfolgsplans  (so-
weit  sie  nicht  un-
abweisbar sind), wenn
diese  den  im  Er-
folgsplan  ausge-
wiesenen  Gewinn
oder  Verlust
verschlechtern um 

100 100

b) Mehrausgaben  des
Vermögensplans  (so-
weit  sie  nicht  un-
abweisbar  sind)  ein-
schließlich  Zustim-
mung  zu  einer  da-
durch  entstandenen
Erhöhung der Kosten-
anschlagssumme  für
das  einzelne  Vor-
haben im Betrag

25 25

c)  über-  und  außer-
planmäßigen  Ver-
pflichtungsermächti-
gungen

12,5 12,5 75 75

(2) Die in der nachstehenden Tabelle in den Spalten 3 bis 5 genannten Organe bzw.
die nach § 6 jeweils  sachlich zuständigen beschließenden Ausschüsse entscheiden
ferner in den in Spalte 2 genannten Angelegenheiten, soweit in den Spalten 3 bis 5
deren Zuständigkeit mit einem x gekennzeichnet oder die Zuständigkeit verbal oder
durch Ziffern beschrieben ist. Soweit die Zuständigkeit nicht kraft Gesetzes besteht,
gilt sie als auf das genannte Organ bzw. den beschließenden Ausschuss übertragen. 
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Nr. Angelegenheit Betriebsleitung Beschließen-
der Ausschuss

Gemeinderat

1 2 3 4 5
1 Festsetzung der allge-

meinen  Benutzungs-
bedingungen  einschl.
Festsetzung  von  Ent-
geltregelungen 

x
ausgenommen
allgemeine
Festsetzung
von Abgaben
und Tarifen

x
bei Regelung
durch Satzung
und allgemeine
Festsetzung von
Abgaben und
Tarifen

2 Einstellung,
Entlassung  der  Mit-
arbeiter,  die nicht nur
vorübergehende Über-
tragung  einer  anders
bewerteten  Tätigkeit
und  Festsetzung  der
Vergütung  sowie
sonstige  personal-
rechtliche  Entschei-
dungen  entsprechend
der  Zuständigkeiten
der Hauptsatzung

x

§ 10 Wertgrenzen

Soweit in dieser Satzung Wertgrenzen genannt sind, gelten diese Werte ohne Um-
satzsteuer. 

§ 11 Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am 1. Januar 2001 in Kraft.

(2) § 9 Abs. 1 gilt ab 01. Januar 2002 in der Fassung der Anlage 1 zu dieser Betriebs-
satzung.

Artikel 2
Satzung zur Änderung der Hauptsatzung

Die Änderung der Hauptsatzung ist bei der Hauptsatzung redaktionell berücksichtigt.

Schwäbisch Hall, 28. Juni 2000
Bürgermeisteramt

Veröffentlicht im Haller Tagblatt am 1. August 2000.

Hinweis zur vorstehenden Satzung:

Eine Satzung, die unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Ge-
meindeordnung oder aufgrund der Gemeindeordnung zustande gekommen ist, gilt
ein Jahr nach der Bekanntmachung als von Anfang an gültig zustande gekommen.

Dies gilt nicht, wenn

1. die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

2. der Oberbürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit
widersprochen  hat,  oder  wenn  vor  Ablauf  der  in  Satz  1  genannten  Frist  die
Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder die Verletzung der
Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Stadt Schwäbisch Hall unter Be-
zeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend
gemacht worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2 Nr. 2 dieses Hinweises geltend gemacht worden, so
kann auch nach Ablauf der in Satz 1 dieses Hinweises genannten Frist jedermann
diese  Verletzung  geltend  machen  (§ 4  Abs.  4  der  Gemeindeordnung  für  Baden-
Württemberg). 

Schwäbisch Hall, den 29. Juni 2000

Hermann-Josef Pelgrim
Oberbürgermeister
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